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Bekanntmachung

Die Gemeinde Köfering hat einen Bebauungsplan für das 
Baugebiet „Weiherbreite-Erweiterung“ aufgestellt. Das 
Baugebiet liegt im Nordwesten von Köfering und ist als all-
gemeines Wohngebiet mit rund 330 Bauparzellen geplant. 
Die Erschließung des Baugebietes erfolgt im Trennsystem. 
Das auf den Straßen-, Dach- und Hofflächen des Bauge-
bietes anfallende Niederschlagswasser soll in einer Nie-
derschlagswasserkanalisation gesammelt und nach Nord-
westen über ein Regenrückhaltebecken in den Lohgraben 
abgeleitet werden. 

Aufgrund des sehr flachen Geländes des Baugebietes er-
geben sich vor dem Regenrückhaltebecken Kanaltiefen 
von bis zu 3,50 m. Es ist daher ein Pumpwerk erforderlich, 
damit das gesammelte Niederschlagswasser in das hö-
her liegende Regenrückhaltebecken gelangen kann. Das 
Pumpwerk soll in Betonbauweise erstellt werden. Über den 
Pumpenkeller ist ein Gebäude mit einer Höhe von    4,60 m 
vorgesehen, in welchem die erforderliche Steuerung unter-
gebracht werden soll. Das Betongebäude soll mit Holz ver-
kleidet werden und ein Satteldach mit Ziegeleindeckung 
erhalten. Die Dachentwässerung soll über Fallrohre direkt 
in das Regenrückhaltebecken erfolgen.

Das Regenrückhaltebecken soll als Erdbecken mit einem 
Rückhaltevolumen von 1.361 m³ errichtet werden. Zu-
sammen mit dem ebenfalls zur Rückhaltung genutzten 
Kanalnetz unterhalb der Überlaufschwelle von 864 m³ er-
gibt sich ein Gesamtrückhaltevolumen von 2.225 m³. Der 
Ablauf aus dem Regenrückhaltebecken erfolgt über ein 
Drosselbauwerk, gedrosselt auf eine Wassermenge von 13 
l/s in den Lohgraben (Gewässer 3. Ordnung, Fl. Nr. 978, 
Gemarkung Köfering). Zur Gewährleistung dieser Einlei-
tungsmenge soll ein Abflussbegrenzer mit zusätzlichem 
Schieber zur Notentleerung in einem Fertigteilbauwerk am 
nördlichen Rand des Regenrückhaltebeckens zum Einsatz 
kommen. Vor dem Ablaufbauwerk ist zur Vermeidung von 
Verklausungen ein Grobrechen vorgesehen. Am Regen-
rückhaltebecken ist ein Notüberlauf für Ereignisse über 
dem Bemessungsregen oder eine Fehlfunktion der Drossel 
geplant, über den das Niederschlagswasser ungehindert 
in den Lohgraben abfließen kann. Der Notüberlauf soll als 

gepflasterte Überlaufschwelle mit einer Länge von 20 m 
auf eine Höhe von 340,60 m ü. NN. Der Lohgraben sowie 
die dem Notüberlauf gegenüberliegende Böschung sollen 
in diesem Bereich ebenfalls gepflastert werden, um Aus-
schwemmungen zu verhindern.

Für die Einleitung des Niederschlagswassers aus dem 
Baugebiet „Weiherbreite-Erweiterung“ in Köfering in den 
Lohgraben beantragt die Lerchenfeld Quartier GmbH & 
Co. KG eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach § 
15 Wasserhaushaltsgesetz.

Gemäß Art. 69 BayWG i.V.m. Art. 73 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) wird das Vorhaben 
hiermit bekannt gemacht.

Die Planunterlagen des Ingenieurbüros Kehrer-Pla-
nung sind in der Zeit vom 23.02.2022 bis einschließlich 
25.03.2022 (Auslegungsfrist) im Rathaus der Gemeinde 
Köfering, Schulstraße 11, 93096 Köfering sowie im Rat-
haus der Gemeinde Obertraubling, Josef-Bäumel-Platz 1, 
93083 Obertraubling, während der Dienstzeiten öffentlich 
zur Einsicht ausgelegt. 

Die Bekanntmachung des Vorhabens wird gemäß Art. 27 a 
des BayVwVfG zusätzlich online auf der Internetseite des 
Landratsamtes Regensburg 
http://www.landkreis-regensburg.de/Landratsamt/
OeffentlicheBekanntmachungen.aspx 
eingestellt. Dazugehörige Antragsunterlagen/Planunterla-
gen können innerhalb der o. g. Auslegungsfrist beim Land-
ratsamt Regensburg, bei der Gemeinde Köfering sowie bei 
der Gemeinde Obertraubling vollständig eingesehen wer-
den. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur 
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Papierunterlagen 
maßgeblich ist. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 08.04.2022 (Ein-
wendungsfrist), bei der Gemeinde Köfering, Schulstra-
ße 11, 93096 Köfering, bei der Gemeinde Obertraubling, 
Josef-Bäumel-Platz 1, 93083 Obertraubling sowie beim 
Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3, 93059 Re-
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gensburg, schriftlich oder zur Niederschrift während der 
üblichen Dienstzeiten Einwendungen gegen das Vorhaben 
erheben.

Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach an-
deren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung 
einzulegen, können bis Ablauf der vorgenannten Einwen-
dungsfrist beim Landratsamt Regensburg, bei der Ge-
meinde Köfering oder bei der Gemeinde Obertraubling 
Stellungnahmen zum Vorhaben abgeben (Art. 73 Abs. 4 
Satz 5, Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG).

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. 

Es wird noch besonders darauf hingewiesen, dass

a) Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die 
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
durch öffentliche Bekanntmachung von dem Erörte-
rungstermin benachrichtigt werden können,

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden 
kann,

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Bleibt ein Beteiligter dem Erörterungstermin fern, so kann 
auch ohne ihn verhandelt werden.

Köfering, den 15.02.2022

  
Armin Dirschl
1. Bürgermeister

Gemeinde / Rathaus Köfering:

Einwohnermeldeamt;
Statistik Januar 2022

   Eheschließungen: 0

   Geburten: 3

   Todesfälle: 0

Mitteilungen des Passamtes
Ausweispflicht ab dem
16. Lebensjahr

Wir möchten alle Jugendlichen, die in diesem Jahr 2022 
das 16. Lebensjahr vollenden (Geburtsjahr 2006) auf die 
Ausweispflicht hinweisen. Bitte bedenken Sie, dass die 
Lieferzeit eines Personalausweises ca. 2 – 3 Wochen be-
trägt. Kommen Sie also frühzeitig zur Beantragung des 
Ausweises zum Passamt der Gemeindeverwaltung.
 
Ab dem 16. Lebensjahr können die betroffenen Jugend-
lichen den Personalausweis selbst beantragen, d.h. die 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten ist hier nicht erfor-
derlich. Sollten Sie kurz vorher zur Beantragung kommen, 
muss zumindest 1 Elternteil anwesend sein. Bitte bringen 
Sie zur Antragstellung ein aktuelles biometrie-taugliches 
Lichtbild und eine Geburtsurkunde mit.
Für die Antragstellung bitten wir um Terminvereinbarung! Die 
anfallende Gebühr ist bei der Antragstellung zu entrichten 
 
(Bevorzugte Bezahlung unbar per EC-Karte!).
 

Mit der Bitte um Beachtung und
Einhaltung
 
Die Gemeindeverwaltung und die Freiwillige Feu-
erwehr Köfering weisen darauf hin, dass bitte die 
Ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr im Gemeinde-
zentrum freigehalten werden muss.

In letzter Zeit ist es vermehrt aufgefallen, dass wäh-
rend den Öffnungszeiten der Postfiliale Köfering, 
Autos direkt vor der Ausfahrt der Freiwilligen Feu-
erwehr stehen. Auch das kurzfristige Halten, um zur 
Postfiliale zu gelangen, ist nicht gestattet.

Dies muss nicht sein und behindert im Einsatzfall 
die Feuerwehrkräfte, da unter Umständen jede Se-
kunde zählt und Leben retten kann, in der die Ein-
satzkräfte schneller am Einsatzort sind. 

Wir bitten Sie daher diese Vorschrift in Zukunft ein-
zuhalten und zu beachten! Auch weisen wir darauf 
hin, dass es bei Zuwiderhandlungen künftig zu einer 
kostenpflichtigen Verwarnung (Strafzettel) bzw. zum 
kostenpflichtigen Abschleppen kommen kann!
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Vormerkung für sozialgeförderte 
Wohnungen „An der Gärtnerei“ 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „An der Gärt-
nerei“ werden fünf sozialgeförderte Wohnungen errichtet. 
Hierbei handelt es sich um Wohnungen, die mit einem sog. 
„Wohnberechtigungsschein“ bezogen werden können und 
einer Mietpreisbindung unterliegen. Dabei gelten teilweise 
höhere Einkommensgrenzen als bei den Sozialwohnun-
gen. Ansprechpartner ist hierfür das Sozialamt des Land-
ratsamtes Regensburg (Tel. 0941/4009-589, 
sozialer.wohnungsbau@lra-regensburg.de).
Sofern Sie noch keinen solchen Berechtigungsschein be-
sitzen, können Sie diesen beim Sozialamt des Landratsamt 
Regensburg bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen (u.a Einkommensverhältnisse) beantragen.
Sofern Sie bereits einen Wohnberechtigungsschein besit-
zen und Interesse an der Anmietung einer solchen Woh-
nung haben, können Sie sich gerne an die Gemeinde 
Köfering, Frau Pregler (Tel. 09406/2832-15) wenden. Wir 
werden Ihnen das weitere Vorgehen erläutern bzw. eine 
Verbindung zum Eigentümer herstellen.

Landkreis Regensburg –
Notfallmappen
 
Der Landkreis Regensburg stellt den Gemeinden Notfall-
mappen für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. In 
dieser Mappe finden Sie auch wichtige Telefon-nummern 
sowie Vordrucke für persönliche Daten. Eine Patientenver-
fügung sowie eine Vorsorgevollmacht sind unter anderem 
darin enthalten.
Interessenten erhalten diese im Bürgerbüro der Gemein-
deverwaltung.

 
 
SOS-Notfalldosen im Rathaus
erhältlich:
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass noch SOS Not-
falldose im Rathaus (Bürgerbüro, Zimmer 1, EG) erhältlich 
sind. In der SOS Notfalldose sind alle wichtigen Daten auf 
einem Blick sichtbar. Das Prinzip der Notfalldose ist denk-
bar einfach und doch genial: Patienten stecken all ihre Not-
falldokumente in diese Notfalldose – und lagern diese im 
Kühlschrank, und zwar in der Tür. Ein entsprechender Auf-
kleber an der Innenseite der Wohnungstür und am Kühl-
schrank informiert die Rettungskräfte, wo die Notfalldaten 
des Patienten zu finden sind. Die Rettungsdienste nutzen 
diese Informationsquelle inzwischen bereits häufig.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Sachgebiet Se-
nioren und Inklusion im Landratsamt Regensburg:

Kontakt:
Birgit Meisinger, Telefon 0941 4009-198,
Email: senioren.inklusion@lra-regensburg.de
 

Unerlaubtes Plakatieren in Köfering
und Egglfing:
 
In der Regel wird durch den Eigentümer auf den Verlust 
eines Haustieres öffentlich durch Plakatierungen im Ort 
aufmerksam gemacht.

Dies ist meist eine unerlaubte Plakatierung, die vorwiegend 
an den Straßenlaternen angebracht wird.

Die Plakatierungen selbst, werden nach längerem Zeit-
raum auch des Öfteren nicht mehr entfernt, was mittler-
weile immer mehr zur Aufgabe von den Bauhofmitarbeitern 
der Gemeinde geworden ist.
 
Die Gemeindeverwaltung bittet daher, diese unerlaubten 
Plakatierungen in Zukunft zu unterlassen, wenn diese von 
Seiten der Gemeindeverwaltung nicht vorher genehmigt 
wurden sind.

Bei genehmigten Plakatierungen ist dafür Sorge zu tragen, 
dass diese auch danach von den Plakatinhabern wieder 
ordnungsgemäß entfernt werden, um diverse Unansehn-
lichkeiten und Sachbeschädigungen in Zukunft zu vermei-
den.

Bereits über 5.000 LandkreisPässe
wurden ausgestellt

Regensburg (RL). Der LandkreisPass soll Menschen mit 
geringem Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ermöglichen. Weil er in der zweijährigen Pilotphase 
große Akzeptanz erfuhr, beschloss der Kreisausschuss im 
November 2020, das Projekt bis zum 31. Dezember 2026 
zu verlängern. Stand 31.12.2021 wurden insgesamt bisher 
5 140 Landkreispässe ausgestellt. 

Der LandkreisPass ermöglicht zahlreiche Vergünstigun-
gen bei Freizeit-, Kultur- und Sportangeboten in Stadt und 
Landkreis Regensburg. Vor allem die 50-prozentige Ermä-
ßigung beim Kauf eines RVV-Ökotickets soll zu dieser Teil-
habe maßgeblich beitragen. Der LandkreisPass orientiert 
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sich in Angebot und Nutzerkreis am Regensburger Stadt-
pass, um gleichwertige Angebote in Stadt und Landkreis 
Regensburg zu erreichen.

Wie wird der LandkreisPass beantragt?
Aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemie-La-
ge erfolgt die Beantragung per E-Mail unter 
landkreispass@lra-regensburg.de oder postalisch unter 
Landratsamt Regensburg, L42-LandkreisPass, Altmühl-
straße 3, 93059 Regensburg. Dazu müssen lediglich eine 
Kopie des gültigen Ausweisdokuments und eine Kopie des 
aktuellen gültigen Leistungsbescheides (Jobcenter, Wohn-
geld, Asylbewerberleistungen, Sozialhilfe, Kinderzuschlag) 
ans Landratsamt geschickt werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/soziales/
landkreispass 

Kontakt: Telefon 0941 4009-180, 
E-Mail: landkreispass@lra-regensburg.de 

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit lädt
ein zum kostenlosen Online-Kurs:
„Mein Baby und ich – unser
gemeinsamer Start“ 

Regensburg (RL). KoKi – Netzwerk frühe Kindheit lädt ein 
zum Online-Kurs „Mein Baby und ich – unser gemeinsa-
mer Start“. Los geht’s am Montag, 24. Januar 2022, 13 
bis 14 Uhr. Die erfahrene Familien-, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin Nancy Moleda gibt den Teilneh-

mer/-innen Tipps und Anregungen für das erste Lebens-
halbjahr mit ihrem Baby. Dabei geht sie auf Themen ein 
wie Schlafen, Säuglingspflege, Urvertrauen,Bindung sowie 
Ernährung. 

Der Kurs ist kostenlos und besteht aus fünf Einheiten. Die 
weiteren Termine sind Donnerstag, 03.02.22 , Montag, 
07.02.22, Donnerstag, 10.02.22, und Montag, 14.02.22, 
jeweils von 13 bis 14 Uhr.
Wer kann teilnehmen?: Schwangere und werdende Eltern 
ab der 32. Schwangerschaftswoche sowie Eltern von Ba-
bys im Alter bis zu sechs Monaten.  

Zur Anmeldung oder für Fragen wenden Sie sich bitte an 
die Mitarbeiterinnen von:
KoKi – Netzwerk frühe Kindheit
Telefon: 0941 4009-608
E-Mail: koki@lra-regensburg.de

Die erfahrene Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
Nancy Moleda gibt Tipps und Anregungen für das erste Lebenshalb-
jahr mit einem Baby. Foto: Dr. Lukas Moleda

Senioren- und
Familienhilfe
Köfering und 
Egglfing e. V.

Seit dem 23.12.2021 ist der neue Verein “Senioren- und 
Familienhilfe Köfering und Egglfing e. V.” nun in das Ver-
einsregister eingetragen. Der Verein hat bereits über 40 
Mitglieder und kann ab sofort mit dem Betrieb beginnen. 
Koordinator und Ansprechpartner Karl Hagen nimmt ab 
sofort ihre Anfragen nach Unterstützung unter der Telefon-
nummer 0151 610 30253 entgegen. Sie können anrufen 
jeweils dienstags von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr und don-
nerstags von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Wir freuen uns auf 
den Kontakt mit ihnen.

Hinweis an die Köferinger
Ortsvereine
 
Die Gemeindeverwaltung bittet die Köferinger Verei-
ne Ihre Daten auf der Gemeindehomepage zu prü-
fen und bei Änderungen (neuer Vorstand, Adresse, 
Auflösung des Vereins, etc.) diese schriftlich mitzu-
teilen.

Die Daten werden umgehend in der Vereinsliste und 
auf der Gemeindehomepage bzw. im Veranstal-
tungskalender aktualisiert.
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Vereinsnachrichten und Veranstaltungstermine
(alle Termine ohne Gewähr!)

Datum Vereine Uhrzeit Veranstaltung

07. März Gemeinde Köfering 19:30 Gemeinderatssitzung im Gasthof zur Post (Saal)

Hinweis bei Veranstaltungen und
Vereinsfesten (Corona-Pandemie)
 
Aufgrund der derzeit noch anhaltenden Corona-Pandemie 
kann nicht beurteilt werden, ob geplante Veranstaltungen 
bzw. Termine eingehalten werden können. Im Bedarfsfall setz-
ten Sie sich bitte direkt mit dem Veranstalter in Verbindung. 
 

Wir bitten Sie dies zu beachten und hierzu die aktuellen 
Pressemitteilungen zu verfolgen.
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.bayern.de 
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Lea S.

ERWEITERN KINDER  
DEN HORIZONT?
ABER SICHER.

*gemäß AVR DWBO Anlage Johanniter

Unsere Leistungen für Sie: 
 ■ ein herzliches Miteinander in einem kollegialen und 
motivierten Team

 ■ verantwortungsvolles, kreatives Arbeiten mit  eigenen 
Gestaltungsmöglichkeiten

 ■ interessantes, abwechslungsreiches  Arbeitsumfeld
 ■ attraktive Vergütung* mit 13. Monatsgehalt (100%)
 ■ 29 Urlaubstage + 2 Tage zusätzlich frei  (Heiligabend 
und Silvester)

 ■ betriebliche Altersvorsorge und monatliche 
 Kinderzulage

 ■ tolle Mitarbeiterrabatte in Online-Shops
 ■ basisorientierte Personal- und Teamentwicklung
 ■ vielfältige Weiterbildungs-, Aufstiegs- und 
 Entwicklungsmöglichkeiten

Ihr Aufgabenbereich:
 ■ pädagogische Betreuung, Förderung und Begleitung 
der Kinder

 ■ Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 
Entwicklungsschritte

 ■ Vorbereitung und Durchführung pädagogischer 
 Angebote und Projekte

 ■ Teilnahme und Mitwirken an Teambesprechungen

 ■ Umsetzung und Mitarbeit an der Weiterentwicklung 
unserer pädagogischen Konzeption

 ■ partnerschaftliche und konstruktive Zusammen arbeit 
mit den Eltern

Wir wünschen uns von Ihnen:
 ■ eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher (m/w/d), 
Sozialpädagoge (m/w/d) oder eine  vergleichbare 
Anerkennung als pädagogische  Fachkraft (m/w/d)

 ■ Teamfähigkeit, Kreativität und Offenheit gegenüber 
neuen Herausforderungen

 ■ Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
 ■ kommunikative und soziale Kompetenz
 ■ pädagogisches Geschick, Einfühlungsvermögen und 
ein großes Herz für Kinder

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten  
wir Sie kennen lernen. Wir freuen uns auf Ihre  
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter:

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Ostbayern
Frau Sylvia Meyer
Wernberger Str. 1, 93057 Regensburg
personal-kita.ostbayern@johanniter.de

Erzieher (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

Für unseren Johanniter-Kindergarten „KoAla-Nest“ in Köfering suchen wir Sie ab sofort als

Klar, Erzieher/-in sein ist kein Kinderspiel. Darum bieten wir Ihnen für Ihre  
Kreativität und Ihren Teamgeist individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
großen Zusammenhalt sowie eine gute Bezahlung in einer krisenfesten Branche.

Mehr Infos unter: 
www.johanniter-ostbayern.de
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Parteiverkehrszeiten Rathaus Köfering:

Vormittag:  Mo., Di., Fr.: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Nachmittag:  Mo.: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Do.: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Mi.: ganztägig geschlossen!

Termine auch nach Vereinbarung möglich.

Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Köfering
Presserechtlich verantwortlich: Erster Bürgermeister Armin Dirschl
Redaktion: Geschäftsleiter Bertram Strobel, André Schäfer
Schulstraße 11, 93096 Köfering, Tel. 09406 2832-0, Fax: -29
E-Mail: gde.koefering@koefering.de; Internet: www.koefering.de
Auflage: 1.300
Druck: Schmidl & Rotaplan Druck GmbH, Hofer Str. 1, 93047 Regensburg 
Redaktionsschluss: Jeweils 28.ter des Vormonats
Für den Inhalt von Einzelbeiträgen ist der jeweilige Verfasser verantwortlich.

Für den Notfall:
Polizei: 110; Feuerwehr/Rettungsleitstelle: 112; Giftnotruf Nürnberg: 0911 3982451

Zahnärztlicher Notdienst i. Universitätsklinikum: Tel. 0941 9440 (Tag und Nacht); weitere Auskünfte über den zahnärztlichen 
Notdienst unter Tel. 0941 5987923, www.zbv-opf.de;

In nicht lebensbedrohlichen Fällen Tel. 116117 (kostenfreie bundesweite Bereitschaftsdienstnummer) wählen!

Bereitschaftsdienst Abwasserzweckverband: 0170 3374228

Notdienstapotheken und Notdienstplan:
Apotheke   Adresse   Dienst

Di. 15.02.2022

Kronen-Apotheke  Tel.: 09406 / 9588666 Straßäcker 5 93096 Köfering Di. 08:00 bis Mi. 08:00 Uhr

Mi. 16.02.2022
Sebastian-Apotheke  Tel.: 09403 / 8753 Gewerbegebiet Nord 2 93105 Tegernheim Mi. 08:00 bis Do. 08:00 Uhr

Do. 17.02.2022
Adler-Apotheke  Tel.: 09401 / 1054 Sudetenstr. 34 93073 Neutraubling Do. 08:00 bis Fr. 08:00 Uhr

Fr. 18.02.2022
Apotheke im Globus  Tel.: 09401 / 8182 Pommernstr. 4 93073 Neutraubling Fr. 08:00 bis Sa. 08:00 Uhr

Sa. 19.02.2022
St. Michael-Apotheke  Tel.: 09406 / 460 Hauptstr. 7  93096 Köfering Sa. 08:00 bis So. 08:00 Uhr

So. 20.02.2022
Primus-Apotheke  Tel.: 09401 / 5398600 Bischof-Sailer-Str. 5 93092 Barbing So. 08:00 bis Mo. 08:00 Uhr

Mo. 21.02.2022
Schloss-Apotheke  Tel.: 09453 / 8177 Schuetzenring 39 93087 Alteglofsheim Mo. 08:00 bis Di. 08:00 Uhr

Di. 22.02.2022
St. Georgs-Apotheke  Tel.: 09401 / 6910 Regensburger Str. 77 93083 Obertraubling Di. 08:00 bis Mi. 08:00 Uhr

Mi. 23.02.2022

Thurn-Und-Taxis-Apotheke  Tel.: 09403 / 95050 Maxstr. 35  93093 Donaustauf  Mi. 08:00 bis Do. 08:00 Uhr

Do. 24.02.2022
Neue-Apotheke  Tel.: 09401 / 8191 Hans Watzlik Straße 5 93073 Neutraubling Do. 08:00 bis Fr. 08:00 Uhr

Fr. 25.02.2022
Regenbogen-Apotheke  Tel.: 09401 / 525967 Regensburger Str. 4 93083 Obertraubling Fr. 08:00 bis Sa. 08:00 Uhr

Sa. 26.02.2022

Kronen-Apotheke  Tel.: 09406 / 9588666 Straßäcker 5 93096 Köfering Sa. 08:00 bis So. 08:00 Uhr

So. 27.02.2022
Sebastian-Apotheke  Tel.: 09403 / 8753 Gewerbegebiet Nord 2 93105 Tegernheim So. 08:00 bis Mo. 08:00 Uhr

Mo. 28.02.2022
Adler-Apotheke  Tel.: 09401 / 1054 Sudetenstr. 34 93073 Neutraubling Mo. 08:00 bis Di. 08:00 Uhr
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Di. 01.03.2022
Apotheke im Globus  Tel.: 09401 / 8182 Pommernstr. 4 93073 Neutraubling Di. 08:00 bis Mi. 08:00 Uhr

Mi. 02.03.2022
St. Michael-Apotheke  Tel.: 09406 / 460 Hauptstr. 7  93096 Köfering Mi. 08:00 bis Do. 08:00 Uhr

Do. 03.03.2022
Primus-Apotheke  Tel.: 09401 / 5398600 Bischof-Sailer-Str. 5 93092 Barbing Do. 08:00 bis Fr. 08:00 Uhr

Fr. 04.03.2022
Schloss-Apotheke  Tel.: 09453 / 8177 Schuetzenring 39 93087 Alteglofsheim Fr. 08:00 bis Sa. 08:00 Uhr

Sa. 05.03.2022
St. Georgs-Apotheke  Tel.: 09401 / 6910 Regensburger Str. 77 93083 Obertraubling Fr. 08:00 bis Sa. 08:00 Uhr

So. 06.03.2022

Thurn-Und-Taxis-Apotheke  Tel.: 09403 / 95050 Maxstr. 35  93093 Donaustauf  So. 08:00 bis Mo. 08:00 Uhr

Mo. 07.03.2022
Neue-Apotheke  Tel.: 09401 / 8191 Hans Watzlik Straße 5 93073 Neutraubling Mo. 08:00 bis Di. 08:00 Uhr

Di. 08.03.2022
Regenbogen-Apotheke  Tel.: 09401 / 525967 Regensburger Str. 4 93083 Obertraubling Di. 08:00 bis Mi. 08:00 Uhr

Mi. 09.03.2022

Kronen-Apotheke  Tel.: 09406 / 9588666 Straßäcker 5 93096 Köfering Mi. 08:00 bis Do. 08:00 Uhr

Do. 10.03.2022
Sebastian-Apotheke  Tel.: 09403 / 8753 Gewerbegebiet Nord 2 93105 Tegernheim Do. 08:00 bis Fr. 08:00 Uhr

Fr. 11.03.2022
Adler-Apotheke  Tel.: 09401 / 1054 Sudetenstr. 34 93073 Neutraubling Fr. 08:00 bis Sa. 08:00 Uhr

Sa. 12.03.2022
Apotheke im Globus  Tel.: 09401 / 8182 Pommernstr. 4 93073 Neutraubling Sa. 08:00 bis So. 08:00 Uhr

So. 13.03.2022
St. Michael-Apotheke  Tel.: 09406 / 460 Hauptstr. 7  93096 Köfering So. 08:00 bis Mo. 08:00 Uhr

Mo. 14.03.2022
Primus-Apotheke  Tel.: 09401 / 5398600 Bischof-Sailer-Str. 5 93092 Barbing Do. 08:00 bis Fr. 08:00 Uhr

Die Daten des Notdienstapothekenplanes sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen Änderungsservice. 
Sie sind auch unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar.

Die nächsten Entleerungs- / Abholtermine für die Gemeinde Köfering:

Restmüllabfuhr Papiertonne Umweltmobil

25.02. und 11.03.2022 02.03.2022 12.03.2022, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Köfering Wertstoffhof

Wertstoffhof Köfering:
Winterzeiten: Sommerzeiten:

Fr:  14:00 Uhr – 16:30 Uhr Mo:  16:30 Uhr – 18:00 Uhr
Sa:    8:00 Uhr – 11:30 Uhr Mi:   16:30 Uhr – 19:00 Uhr
  Sa:     8:00 Uhr – 11:30 Uhr

Die vorgenannten Angaben und Termine sind ohne Gewähr. Änderungen bleiben vorbehalten. (Die Redaktion)


